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87. Verordnung: Tietltztliche Untersuchungsgebühren; Neuregelung. 

87. 
Verordnung des Landeshauptmannes 
vom 20. November 1979 über tieriltztliche 

Untersuchungsgebühren 

Auf Grund der §§ 11 und 13 des Gesetzes 
betreffend die Abwehr und Tilgung von Tier
seuchen, RGBI. Kr. 177 /1909, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGB!. II Nr. 348/1934, 
441/1935, 128/1954 und 331/1971 wird verordnet: 

§ 1. (1) Für die Durchführung einer amtstier
ärztlichen Untersuchung gemäß § 11 des Reichs
gesetzes, RGBI. Nr. 177/1909, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGB!. II Nr. 348/1934 in 
Verbindung mit der Verordnung des Landes
hauptmannes LGBI. für Wien Nr. 11/1946 sind 
vom Versender bzw. Empfänger je Tier zu 
entrichten: 

1. auf dem Zentralviehmarkt St. 1\'!arx und 
im städtischen Schlachthof: 

s 
a) für Rinder im Alter von über 

6 Wochen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,80 

b) für Einhufer im Alter von über 
6 Wochen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 

c) für Rinder und Einhufer im Alter 
bis zu 6 Wochen sowie Schweine... 2,70 

d) für Schafe und Ziegen .... „ . • • • • 1, ~ 
e) für Lämmer, Kitze und Ferkel.... 0,50 

2. in allen anderen Ein- und Auslade-
stellen: 

a) für Rinder und Einhufer im Alter 
von über 6 Wochen ..... „....... 23,50 

b) für Rinder und Einhufer im Alter 
bis zu 6 Wochen................. 8,60 

c) für Schwcine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,20 

d) für Ferkel . „.......... . . . . . . . . . . 6,40 
e) für Schafe, Ziegen, Kitze und 

Lämmer .......... „ ..... „ . • • • • 4,30 , 
f) für Geflügel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 i 
(2) Für Untersuchungen (Abs. 1) in den im 

Abschnitt IV Z. 2 und 3 der Verordnung des 
Landeshauptmannes LGBI. für Wien Nr. 11/1946, 

4 

in der Fassung der Verordnung LGBI. für Wien 
Nr. 31/1975 genannten Stellen außerhalb des 
in diesen Bestimmungen jeweils genannten Zeit
raumes bzw. außerhalb der Betriebszeit des 
Markt- und Schlru;htbetriehes St. Marx dnd 
zusätzlich zu den Gebühren nach Abs. 1 zu 
entrichten: 

s 
1. je Kraftfahrzeug oder Waggon .... 214,-

2. je Anhänger ..................... 144,50 

(3) Für Untersuchungen (Abs. 1) an anderen 
als im Abs. 2 genannten Stellen außerhalb des im 
Abschnitt IV Z. 1 der Verordnung des Landes
hauptmannes LGBL für Wien Nr. 11/1946 
genannten Zeitraumes sind die Gebühren nach 
Abs. 1 im doppelten Ausmaß zu entrichten. 

(4) Für die Untersuchung von Tieren (Abs. !), 
die nachweislich für Tierausstellungen oder Tier
schauen in Wien bestimmt sind oder von solchen 
weggebracht werden, ermäßigen sich die gemäß 
Abs. 1 bis 3 zu entrichtenden Gebühren auf die 
Hälfte. 

(5) Für die Untersuchung (Abs. 1) von Saug
tieren in Begleitung der Muttertiere ist keine 
Gebühr zu entrichten. 

§ 2. (1) Für die Durchführung der Vieh- und 
Fleischbeschau (tierärztliche Untersuchung vor 
und nach der Schlachtung einschließlich der 
bakteriologischen Untersuchung, jedoch ohne 
Trichinenschau) sind zu entrichten: 

1. im städtischen Schlachthof St. Marx 
s 

a) für Rinder im Alter von über 
6 Wochen je Tier .. „ ..... „.... 12,80 

b) für Pferde, Maultiere und Fohlen 
übet 150 kg Lebendgewicht je Tier. . 12,80 

c) für Fohlen bis zu einem Lebend
gewicht von 150 kg, Esel und 
Schweine je Tier . . . . . . . . . . . . . . . . 8, -

d) für Rinder im Alter bis zu 6 Wochen, 
Schafe und Ziegen je Tier . . . . . . . . 4,30 

e) für Kitze, Llimmer und Ferkel je Tier. 1,90 
f) für Geflügel je kg. . • . . . . . . • . . . . . . 0,20 
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